
Personalausweis 
vorläufiger Personalausweis 

 
 
 
Der Antrag ist grundsätzlich persönlich zu stellen 
 
 
Zur Neubeantragung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit: 
 

- Identitätsnachweis (Personalausweis, Reisepass) 
bei Verlust/Diebstahl oder wenn kein alter Ausweis vorhanden ist: 
Heiratsurkunde bzw. Geburts-/Abstammungsurkunde  
+ bei Diebstahl: Anzeige von der Polizei 

- 1 biometrietaugliches Lichtbild (nicht älter als 1 Jahr) 
- ggf. Staatsangehörigkeitsnachweis (z. B. Einbürgerungsurkunde) 

 
 
 
Gebühren: 
 
unter 24 Jahren  6 Jahre gültig  22,80 € 
 
über 24 Jahren  10 Jahre gültig  28.80 € 
 
 
 
Vorläufiger    3 Monate gültig  10,00 € 
Personalausweis 
 
 
 
 
Für die Ausstellung eines Personalausweises unter 16 Jahren, wird das 
Einverständnis beider Eltern benötigt. Ein Elternteil muss bei der Beantragung 
persönlich vorstellig sein, das Einverständnis des anderen Elternteils kann bei der 
Beantragung schriftlich mit gebracht werden. Außerdem wird der Ausweis beider 
Elternteile benötigt. 


